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1 Einzelverfügungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)

1.1 Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt:
– über das jeweilige Guthaben sowie über etwa den Kontoinhabern

gemeinsam eingeräumte Kredite auf dem oben angegebenen Konto
zu verfügen und darüber hinaus vorübergehende Überziehungen im
banküblichen Rahmen herbeizuführen;

– weitere Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots mit Einzel -
ver fü gungs  berechtigung für die Kontoinhaber zu den getroffenen
Vereinbarungen zu eröffnen; die Bank wird die anderen Kontoin -
haber hierüber unterrichten;

– Konto-/Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie Wertpapierauf -
stellungen, sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die Kontoin -
haber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie den
gesamten das Gemeinschafts konto betreffenden Schriftwechsel für
die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen;

– im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber über das jeweilige
Guthaben auch ohne Mitwirkung der Erben zu verfügen; eine Auf -
lösung oder Umschrei bung wird die Bank nur zulassen, wenn alle
über lebenden ursprünglichen Konto mit inhaber dies verlangen (vgl.
Nummer 1.5).

1.1.1 Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zulasten der
Konten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erforderlich.

1.1.2 Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten
der Ge mein schaftskonten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kon -
to   inhabern.

1.1.3 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kon to voll macht kann nur von al len Kon to in ha bern ge mein schaft -
lich er teilt wer den. Der Wi der ruf durch ei nen der Kon to in ha ber führt
zum Er lö schen der Voll macht. Über den Wi der ruf ist die Bank un ver züg -
lich und aus Be weis grün den mög lichst in Textform zu unter rich ten.
Vollmachten, die ein Kon tomit in ha ber vor der Eröffnung des Gemein -
schaftskontos erteilt hat, gelten nur dann, wenn der andere Kon tomit -
in ha ber dem zustimmt.

1.1.4 Kontoauflösung
Eine Auf lö sung von Ge mein schafts kon ten kann nur durch al le Kon to in -
ha ber ge mein schaft lich er fol gen. Eine Aus nah me hier von be steht im To -
des fall ei nes Kon to in ha bers (vgl. Nummer 1.5).

1.2 Ge samt schuld ner ische Haf tung
Für die Ver bind lich kei ten aus Ge mein schafts kon ten haf ten die Kon to in -
ha ber als Ge samt schuld ner. Die Bank kann da her von je dem ein zel nen
Kon to in ha ber die Er fül lung sämt li cher An sprü che for dern.

1.3 Wi der ruf der Ein zel ver fü gungs be rech ti gung
Je der Kon to in ha ber kann die Ein zel ver fü gung sbe rech ti gung ei nes an -
de ren Kon to in ha bers mit Wir kung für die Zu kunft der Bank gegen über
– aus Beweisgründen möglichst in Textform – wi der ru fen. In die sem Fall
kön nen al le Kon to in ha ber nur noch ge mein schaft lich über Ge mein -
schafts  kon ten ver fü gen. Die Bank wird die an de ren Kon to in ha ber hie -
rüber unter rich ten.

1.4 Kon to mit tei lun gen
Kon tomitteilungen wer den in der ver ein bar ten Form über mit telt. Wenn
eine un mit tel ba re Be nach rich  ti gung ge bo ten ist (z. B. bei Nicht  aus füh -
rung von Zah lungs ver kehrs auf trä gen), wird die Bank die Mit tei lung an
die im Ver trag an ge ge be ne Post an schrift ver sen den. Kon to- und Kre dit -
kün di gun gen so wie die An kün di gung sol cher Maß nahmen wer den je -
dem Kon to in ha ber zu ge schickt. Je der Kon to in ha ber kann ver lan gen,
dass auch ihm künf tig al le Kon to mit tei lun gen zu sätz lich über mit telt
wer den.

1.5 Tod ei nes Kon to in ha bers
Nach dem Tod ei nes Kon to mit in ha bers blei ben die Be fug nis se der an de -
ren Kon to in ha ber un ver än dert be ste hen. Je doch kön nen die über le ben -
den Kon to in ha ber oh ne Mit wir kung der Er ben Ge mein schafts kon ten
auf lö sen oder auf ihren Na men um schrei ben lassen.
Die Rech te des Ver stor be nen wer den durch des sen Er ben ge mein -
schaft  lich wahr ge nom men. Das Recht zum Wi der ruf der Ein zel ver fü -
gungs be rech ti gung steht je doch je dem ein zel nen Mit er ben zu. Wi der -
ruft ein Mit er be, be darf je de Ver fü gung über Ge mein schafts kon ten
sei ner Mit wir kung. Wi der ru fen mehrere Mit er ben die Ein zel ver fü gungs -
be rech ti gung ei nes Kon to in ha bers, so kön nen sämt li che Kon to in ha ber
nur noch ge mein schaft lich mit den widerrufenden Mit er ben über die
Ge mein schafts kon ten ver fü gen.

2 Gemeinschaftliches Verfügungsrecht (Und-Konto)

2.1 Verfügungsrechte
Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich berechtigt:
– über das jeweilige Guthaben zu verfügen oder es auf den Namen

eines Konto inhabers umschreiben zu lassen;
– Verbindlichkeiten zulasten von Gemeinschaftskonten unter gesamt-

schuldnerischer Haftung der Kontoinhaber einzugehen.
Eine Änderung der Verfügungsberechtigung kann von den Kontoin ha -
bern nur gemeinschaftlich vorgenommen werden.
2.2 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaft-
lich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüg-
lich und aus Beweisgründen möglichst in Textform zu unterrichten.
2.3 Eröffnung weiterer Gemeinschaftskonten
Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots für
die Kontoinhaber mit gemeinschaftlicher Verfügungs berechtigung zu
den getroffenen Verein ba rungen zu eröffnen. Die Bank wird die ande-
ren Kontoinhaber hierüber unterrichten.
2.4 Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoin -
haber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen
Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.
2.5 Kontomitteilungen
Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. Wenn
eine un mittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. bei Nichtaus -
führung von Zahlungs ver kehrs aufträgen), wird die Bank die Mitteilung
an die im Vertrag angegebene Post an schrift versenden. Konto- und
Kredit  kündi gungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen wer-
den jedem Konto inhaber zugeschickt. Bei Angabe nur eines Zustellungs -
 empfängers ist dieser berechtigt, Konto-/Depotauszüge, Rech nungs -
abschlüsse sowie Wertpapieraufstellungen und sonstige Abrechnungen
und Anzeigen für die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und
anzuerkennen sowie den gesamten ein Gemeinschaftskonto betreffen-
den Schriftwechsel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.
Wird der Bank von dem anderen Konto inhaber erklärt, dass ihm diese
Mitteilung ebenfalls zugeleitet werden soll, so sind die Kontoinhaber
nur gemeinschaftlich berechtigt, Konto-/Depotauszüge, Rechnungs ab -
schlüsse sowie Wertpapier auf stellungen und sonstige Abrechnungen
und Anzeigen für die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und
anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffen-
den Schrift wech sel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.
2.6 Tod eines Kontoinhabers
Nach dem Tod eines Kontomitinhabers können die anderen Kontoin ha -
ber nur gemeinschaftlich mit den Erben des Ver storbenen über die
Gemein schaftskonten verfügen und eine Auflösung oder Umschrei -
bung verlangen, sofern keine abweichende Regelung getroffen worden
ist.
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